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RS OGH 1990/10/16 15Os71/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1990

Norm

StGB §2 D

StGB §57 Abs2

StGB §164

StGB §165

Rechtssatz

Wird der Tatbestand nach § 164/165 StGB durch ein Unterlassen verwirklicht, dann setzt die nachträgliche Erfüllung

der deliktsspezi schen Handlungsp icht, die den Beginn der Verjährungsfrist auslöst, zwar nicht unbedingt die

Übergabe des Tatobjekts an den Berechtigten oder an die Sicherheitsbehörde oder immerhin deren Verständigung

über dessen Verbleib voraus, aber doch jedenfalls die Beseitigung des tatbestandsessentiellen Verschleierungseffekts.
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